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Entwurf der Kommission für 
Wissenschaft, Bildung und 
Kultur des Nationalrates

vom 8. Dezember 2022

1

Stellungnahme 
des Bundesrates

vom 15. Februar 2023

Beschluss 
des Nationalrates

vom 1. März 2023

Beschluss 
des Ständerates 

vom 11. Dezember 2024

Beschluss 
des Nationalrates

vom 6. Mai 2025

Beschluss 
des Ständerates

vom 11. September 2025

Anträge der Kommission für 
Wissenschaft, Bildung und Kultur 
des Nationalrates

vom 24. Oktober 2025

Zustimmung zum Beschluss des 
Ständerates, wo nichts vermerkt ist
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Entwurf der 
Kommission des 
Nationalrates

Stellungnahme 
des 
Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

Bundesgesetz 
über die Unter-
stützung der 
familienergän-
zenden Kinder-
betreuung und 
der Kantone in 
ihrer Politik 
der frühen För-
derung von 
Kindern 
(UKibeG)

vom …

Die Bundesversamm-
lung der Schweizeri-
schen Eidgenossen-
schaft,
gestützt auf die Artikel 
67 Absatz 2 und 116 
Absatz 1 der Bundes-
verfassung1,
nach Einsicht in den 
Bericht der Kommissi-
on für Wissenschaft, 
Bildung und Kultur 
des Nationalrates vom 
14. Dezember 20222

und in die Stellung-
nahme des Bundesra-
tes vom 15. Februar 
20233,
beschliesst:

1		 SR 101
2		 BBl 2023 595
3		 BBl 2023 598

Bundesgesetz 
über die Unter-
stützung der 
institutionellen 
familienergän-
zenden Kinder-
betreuung 
(UKibeG)
(siehe Anhang 
FamZG Art. 21j Abs. 
1; Entwurf 2 Titel, 
Ingress und Art. 1 
Abs. 1)
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Entwurf der 
Kommission des 
Nationalrates

Stellungnahme 
des 
Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

1. Abschnitt: Allge-
meine Bestimmun-
gen

Art. 1	 Zweck
1 Mit diesem Gesetz 
will der Bund:
a.	 die Vereinbarkeit 

von Familie und 
Erwerbstätigkeit 
oder Ausbildung 
verbessern;

b.	 die Chancenge-
rechtigkeit für 
Kinder im Vor-
schulalter verbes-
sern.

2 Zu diesem Zweck 
gewährt der Bund 
finanzielle Beiträge 
zur:
a.	 Senkung der Kos-

ten der Eltern für 
die familienergän-
zende Kinderbe-
treuung;

b.	 Schliessung von 
Angebotslücken in 
der familienergän-
zenden Kinderbe-
treuung; 

c.	 Verbesserung der 
Qualität des Ange-
bots der familie-
nergänzenden 
Kinderbetreuung; 

Art. 1 Art. 1Art. 1Art. 1 Art. 1

2 ...             
                           ... 
Finanzhilfen.

2 ...             
                            ... 
finanzielle Beiträge.

2 ... 2 ... 2 ...

a.	 Streichen

b.	 Streichen b.	 Schliessung von 
Angebotslücken in 
der institutionellen 
Kinderbetreuung;

b.	 Gemäss Entwurf 
der Kommission

c.	 Streichen c.	 Gemäss Entwurf 
der Kommission

c.	 Streichen
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Entwurf der 
Kommission des 
Nationalrates

Stellungnahme 
des 
Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

d.	 Unterstützung der 
Kantone bei der 
Weiterentwicklung 
ihrer Politik der 
frühen Förderung 
von Kindern.

Art. 2	 Gel-
tungs-
bereich

Dieses Gesetz findet 
Anwendung auf:
a.	 die institutionelle 

familienergänzen-
de Kinderbetreu-
ung ab der Geburt 
bis zum Ende der 
obligatorischen 
Schulzeit;

 

b.	 Massnahmen zur 
Weiterentwicklung 
der Politik der 
frühen Förderung 
von Kindern in den 
Kantonen.

cbis.	Schliessung von 
Angebotslücken 
und Senkung der 
Kosten der Eltern 
für die institutionel-
le Kinderbetreuung 
von Kindern mit 
Behinderungen;

d.	 Streichen d.	 Gemäss Entwurf 
der Kommission

Art. 2Art. 2 Art. 2Art. 2Art. 2

...... .........

a.	 ... 
 
 
                        ... 
bis zum Ende der 
obligatorischen 
Schulzeit der Pri-
marstufe (8P Har-
mos);

a.	 die institutionelle 
Kinderbetreuung;

a.	 Gemäss  
Bundesrat

b.	 Streichen 

(siehe Art. 3 Bst. c)

b.	 Festhalten  
(= streichen)

(siehe Art. 3 Bst. c)

b.	 Gemäss Entwurf 
der Kommission

b.	 Streichen b.	 Festhalten

e-parl 04.11.2025 14:26



-  5  -

Entwurf der 
Kommission des 
Nationalrates

Stellungnahme 
des 
Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

Art. 3	 Begriffe
In diesem Gesetz 
bedeuten:
a.	 familienergänzen-

de Kinderbetreu-
ung: die regelmäs-
sige Betreuung 
von Kindern im 
Vorschul- und 
Schulalter durch 
Dritte, die es den 
Eltern ermöglicht, 
eine Erwerbstätig-
keit auszuüben 
oder eine Ausbil-
dung zu absolvie-
ren;

b.	 institutionelle Be-
treuung: die regel-
mässige Betreu-
ung von Kindern 
im Vorschul- und 
Schulalter in priva-
ten oder öffentli-
chen Einrichtun-
gen (Krippen, 
Kindertagesstät-
ten, Tageskinder-
gärten, Tages-
strukturen, 
Tagesschulen) 
oder in Tagesfami-
lien, sofern diese 
in einer Träger-
schaft mit Rechts-
persönlichkeit 
organisiert sind;

c.	 Politik der frühen 
Förderung von 
Kindern: sämtliche 
Angebote, die 
allen Kindern im 
Vorschulalter und 

Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3
... ... .........

a.	 Streichen

b.	 Streichen

c.	 Festhalten  
(= streichen)

(siehe Art. 2 Bst. b)

c.	 Streichen 

(siehe Art. 2 Bst. b)

c.	 Festhaltenc.	 Streichen c.	 Gemäss Entwurf 
der Kommission
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Entwurf der 
Kommission des 
Nationalrates

Stellungnahme 
des 
Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

ihren Bezugsper-
sonen offenstehen 
und die Lern- und 
Entwicklungspro-
zesse dieser Kin-
der unterstützen 
und ihnen ein 
sicheres und ge-
sundes Aufwach-
sen ermöglichen.

d.	 Behinderungen: 
körperliche, geisti-
ge oder psychi-
sche Behinderun-
gen, die bei einem 
Kind in der institu-
tionellen Kinderbe-
treuung zu einem 
Betreuungsmehr-
aufwand führen;

e.	 die Begrifflichkei-
ten zur institutio-
nellen Kinderbe-
treuung richten 
sich nach Artikel 
3a FamZG.
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Entwurf der 
Kommission des 
Nationalrates

Stellungnahme 
des 
Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

3. Abschnitt: Pro-
grammvereinba-
rungen

Art. 13	 Finanzhilfen 
an Kantone und Dritte

1 Der Bund kann den 
Kantonen auf der 
Grundlage von Pro-
grammvereinbarungen 
globale Finanzhilfen 
gewähren zur Weiter-
entwicklung der famili-
energänzenden Kin-
derbetreuung. Er kann 
damit Folgendes un-
terstützen:
a.	 die Schaffung von 

familienergänzen-
den Betreuungs-
plätzen für Kinder 
im Vorschul- und 
Schulalter sowie 
für Kinder mit 
Behinderungen im 
Vorschulalter zur 
Schliessung von 
Angebotslücken;

b.	 Massnahmen zur 
besseren Abstim-
mung der familie-
nergänzenden 
Betreuungsange-
bote auf die Be-
dürfnisse der El-

3. Abschnitt:  
Streichen (Art. 13-16)

3. Abschnitt:  
Gemäss Entwurf der 
Kommission  
(Art. 13-16)

3. Abschnitt:  
Festhalten (Art. 13-16)

3. Abschnitt:  
Streichen (Art. 13-16)

Art. 13Art. 13 Art. 13Art. 13 Art. 13Art. 13

∇   Ausgabenbremse 
(Abs. 1)
(Das qualifizierte Mehr 
wurde erreicht)

∇   Ausgabenbremse 
(Abs. 1)
(Das qualifizierte Mehr 
wurde erreicht)

Gemäss Entwurf der 
Kommission

Streichen Streichen Festhalten, aber:
1 ...1 ... 

 
 
 
      
             ... zur Weiter-
entwicklung der insti-
tutionellen Kinderbe-
treuung. Er ... 

1 ...

a.	 die Schaffung von 
institutionellen 
Betreuungsplätzen 
für Kinder im Vor-
schul- und Schul-
alter zur Schliess-
ung von Angebots- 
lücken;

b.	 Streichen
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Entwurf der 
Kommission des 
Nationalrates

Stellungnahme 
des 
Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

tern insbesondere 
hinsichtlich der 
Erweiterung und 
Flexibilisierung der 
Betreuungszeiten;

c.	 Massnahmen zur 
Verbesserung der 
pädagogischen 
und betrieblichen 
Qualität der Ange-
bote der familie-
nergänzenden 
Kinderbetreuung. 
Diese orientieren 
sich an den gülti-
gen Empfehlungen 
zur Qualität der 
familienergänzen-
den Kinderbetreu-
ung der zuständi-
gen 
interkantonalen 
Konferenzen.

Mehrheit Minderheit (Marti Min 
Li, Alijaj, Baumann,  
Brenzikofer, Brizzi, 
Piller Carrard,  
Prelicz-Huber,  
Rosenwasser)
c.	 Festhaltenc.	 ... 

 
                 
          
        ... der Ange-
bote der institutio-
nellen Kinderbe-
treuung. Diese 
orientieren sich an 
den Empfehlungen 
...

c.	 Streichen

d.	 die Schaffung von 
institutionellen 
Betreuungsplätzen 
für Kinder mit 
Behinderungen im 
Vorschul- und 
Schulalter zur 
Schliessung von 
Angebotslücken 
und die Senkung 
der Kosten für 
deren Eltern.

d.	 Betrifft nur den 
französischen Text
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Entwurf der 
Kommission des 
Nationalrates

Stellungnahme 
des 
Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

2 Er kann den Kanto-
nen auf der Grundlage 
von Programmverein-
barungen globale 
Finanzhilfen gewähren 
für Massnahmen zur 
Weiterentwicklung 
ihrer Politik der frühen 
Förderung von Kin-
dern.

Mehrheit Minderheit (Piller 
Carrard, Alijaj,  
Baumann, Brenziko-
fer, Brizzi, Marti Min 
Li, Prelicz-Huber, 
Rosenwasser)

e.	 Massnahmen zur 
besseren Verein-
barkeit von Familie 
und Beruf, insbe-
sondere für die 
Abstimmung der 
Bedürfnisse von 
arbeitstätigen 
Eltern und der 
Arbeitgebenden.

e.	 Streichen e.	 Festhalten

∇   Ausgabenbremse 
(Abs. 2)
(Das qualifizierte Mehr 
wurde erreicht)

Mehrheit Minderheit  
(Prelicz-Huber, Alijaj, 
Balmer, Baumann, 
Brenzikofer, Brizzi, 
Marti Min Li,  
Piller Carrard, Rosen-
wasser)

2 Streichen2 Festhalten 2 Festhalten
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Entwurf der 
Kommission des 
Nationalrates

Stellungnahme 
des 
Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

3 Die Programmver-
einbarungen beinhal-
ten insbesondere die 
von Bund und Kanto-
nen gemeinsam fest-
gelegten Ziele sowie 
die finanzielle Beteili-
gung des Bundes.

4 Der Bund kann Kan-
tonen oder Dritten 
Finanzhilfen für Pro-
gramme und Projekte 
von nationaler oder 
sprachregionaler Be-
deutung gewähren, 
die dem Zweck des 
Gesetzes entspre-
chen.

3 Streichen

∇   Ausgabenbremse 
(Abs. 4)
(Das qualifizierte Mehr 
wurde erreicht)

4 Streichen
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Geltendes Recht Entwurf der 
Kommission NR

Stellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

 

Anhang  
(Art. 20a)

Anhang  
(Art. 20a)

Anhang  
(Art. 20a)

Anhang  
(Art. 20a)

Anhang  
(Art. 20a)

Anhang  
(Art. 20a)

Änderung ande-
rer Erlasse
Die nachstehenden 
Erlasse werden wie 
folgt geändert:

Änderung ande-
rer Erlasse
Die nachstehenden 
Erlasse werden wie 
folgt geändert:

Änderung ande-
rer Erlasse
Die nachstehenden 
Erlasse werden wie 
folgt geändert:

Änderung ande-
rer Erlasse
Die nachstehenden 
Erlasse werden wie 
folgt geändert:

1. Bundesgesetz 
vom 24. März 2006 
über die Familien-
zulagen und Fi-
nanzhilfen an 
Familienorganisa-
tionen (Familien-
zulagengesetz, 
FamZG)1 

1	 SR 836.2

1. ... 1. ... 1. ...

2. Kapitel: Allge-
meine Bestim-
mungen

Art. 3 Art. 3Art. 3	 Arten von 
Familienzulagen; 
Kompetenzen der 
Kantone

Art. 3

1 ...1 Die Familienzula-
gen nach diesem 
Gesetz umfassen:

1 ... 1 ...

a.	 die Kinderzula-
ge: sie wird vom 
Beginn des 
Geburtsmonats 
des Kindes bis 
zum Ende des 
Monats ausge-
richtet, in dem 
das Kind das 
16. Altersjahr 
vollendet; be-
steht für das 
Kind schon vor 
Vollendung des 
16. Altersjahrs 
ein Anspruch 
auf eine Ausbil-
dungszulage, 
so wird diese
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Geltendes Recht Entwurf der 
Kommission NR

Stellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

	 anstelle der 
Kinderzulage 
ausgerichtet; ist 
das Kind er-
werbsunfähig 
(Art. 7 ATSG), 
so wird die 
Kinderzulage 
bis zum Ende 
des Monats 
ausgerichtet, in 
dem es das 20. 
Altersjahr voll-
endet;

b.	 die Ausbil-
dungszulage: 
sie wird ab dem 
Beginn des 
Monats ausge-
richtet, in dem 
das Kind eine 
nachobligatori-
sche Ausbil-
dung beginnt, 
jedoch frühes-
tens ab dem 
Beginn des 
Monats, in dem 
es das 15. Al-
tersjahr vollen-
det; besucht 
das Kind nach 
Vollendung des 
16. Altersjahrs 
noch die obliga-
torische Schule, 
so wird die
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Geltendes Recht Entwurf der 
Kommission NR

Stellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

	 Ausbildungszu-
lage ab dem 
Beginn des 
darauffolgenden 
Monats ausge-
richtet; die Aus-
bildungszulage 
wird bis zum 
Abschluss der 
Ausbildung des 
Kindes gewährt, 
längstens je-
doch bis zum 
Ende des Mo-
nats, in dem es 
das 25. Alters- 
jahr vollendet.

c.	 ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.	 die Betreuungs-
zulage für er-
werbstätige 
Personen: sie 
wird vom Be-
ginn des Ge-
burtsmonats 
des Kindes bis 
zum Ende des 
Monats, in dem 
das Kind das 8. 
Altersjahr voll-
endet hat, aus-
gerichtet, ... 
 
 
 

c.	 die Betreuungs-
zulage für er-
werbstätige 
Personen, wo-
bei im Falle von 
zwei anspruchs-
berechtigten 
Personen beide 
Anspruch auf 
Betreuungszu-
lagen haben 
müssen, ausser 
es liegen sachli-
che Gründe für 
die Nichter-
werbstätigkeit 
vor: sie wird 
vom ... 
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Geltendes Recht Entwurf der 
Kommission NR

Stellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

           ..., sofern 
das Kind in 
einer Landes-
sprache institu-
tionell betreut 
wird. Die Kanto-
ne bezeichnen 
eine Stelle, die 
die Daten ver-
waltet, die zur 
Führung des 
Registers der 
anerkannten 
familienergän-
zenden Instituti-
onen nach Art. 
21c notwendig 
sind und sie der 
Zentralen Aus-
gleichstelle mel- 
det. Der Bun-
desrat regelt die 
Einzelheiten, 
namentlich die 
sachlichen 
Gründe der 
Nichterwerbstä-
tigkeit sowie die 
Ermittlung und 
Festlegung des 
im Ausland 
erzielten Ein-
kommens.

(siehe Art. 7 Abs. 3, 
Art. 16a, Art. 9 Abs. 
2 Bst. f FLG und 
Art. 50a Abs. 1 Bst. 
bquater AHVG)

           ..., sofern 
das Kind institu-
tionell betreut 
wird.

           ..., sofern 
das Kind in 
einer Landes-
sprache institu-
tionell betreut 
wird.
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Geltendes Recht Entwurf der 
Kommission NR

Stellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

1bis Der Bundesrat 
legt die Kriterien für 
die Anerkennung 
der Institutionen 
fest, bei deren 
Nutzung eine Be-
treuungszulage 
ausgerichtet wird.

2 Die Kantone kön-
nen in ihren Famili-
enzulagenordnun-
gen höhere Mind- 
estansätze für 
Kinder- und Ausbil-
dungszulagen als 
nach Artikel 5 sowie 
auch Geburts- und 
Adoptionszulagen 
vorsehen. Die Be-
stimmungen dieses 
Gesetzes gelten 
auch für diese 
Familienzulagen. 
Andere Leistungen 
müssen ausserhalb 
der Familienzula-
genordnungen 
geregelt und finan-
ziert werden. Wei-
tere durch Gesamt- 
oder Einzelarbeits- 
vertrag oder andere 
Regelungen vorge-
sehene Leistungen 
gelten nicht als 
Familienzulagen im 
Sinne dieses Ge-
setzes.

2 ... 
 
 
 
                     ... 
Kinder-, Ausbil-
dungs- und Betreu-
ungszulage als 
nach Artikel 5 ...
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Geltendes Recht Entwurf der 
Kommission NR

Stellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

3 Die Geburtszula-
ge wird für jedes 
Kind ausgerichtet, 
das lebend oder 
nach mindestens 
23 Wochen 
Schwangerschaft 
geboren wurde. 
Der Bundesrat 
kann weitere Vor-
aussetzungen fest-
legen. Die Adopti-
onszulage wird für 
jedes minderjährige 
Kind ausgerichtet, 
das zur späteren 
Adoption aufge-
nommen wird. 
Keinen Anspruch 
gibt die Adoption 
eines Kindes nach 
Artikel 264c des 
Zivilgesetzbuches.
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Geltendes Recht Entwurf der 
Kommission NR

Stellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

Art. 5	 Höhe der 
Familienzulagen; 
Anpassung der 
Ansätze

Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5

1 Die Kinderzulage 
beträgt mindestens 
215 Franken pro 
Monat.
2 Die Ausbildungs-
zulage beträgt 
mindestens 268 
Franken pro Monat.

2bis Die Betreuungs-
zulage beträgt 
mindestens 100 
Franken pro Monat 
für Kinder, die ei-
nen Tag pro Woche 
institutionell betreut 
werden. Für jeden 
zusätzlichen halben 
Betreuungstag pro 
Woche erhöht sich 
die Zulage um 50 
Franken.
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Geltendes Recht Entwurf der 
Kommission NR

Stellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

Mehrheit Minderheit  
(Prelicz-Huber, 
Alijaj, Balmer,  
Baumann, Brenzi-
kofer, Brizzi, Christ, 
Marti Min Li, Piller 
Carrard, Rosen-
wasser, Stämpfli)

2ter Die Betreuungs-
zulage für Kinder 
mit Behinderungen 
entspricht dem 
anderthalbfachen 
bis maximal zweifa-
chen Betrag, wenn 
die tatsächlichen 
Kosten für die insti-
tutionelle Kinderbe-
treuung aufgrund 
des Betreuungs-
mehraufwands 
entsprechend hö-
her ausfallen. Der 
Bundesrat regelt 
die Einzelheiten.

2ter ... 
 
 
 
                         ... 
bis maximal dreifa-
chen Betrag, wenn 
...

2ter Festhalten 2ter Festhalten

3 Der Bundesrat 
passt die Min-
destansätze auf 
den gleichen Zeit-
punkt wie die Ren-
ten der Alters- und 
Hinterlassenenver-
sicherung (AHV) 
der Teuerung an, 
sofern der Landes-
index der Konsu-
mentenpreise seit 
der letzten Festset-
zung der Ansätze 
um mindestens 5 
Punkte gestiegen 
ist.
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Geltendes Recht Entwurf der 
Kommission NR

Stellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

Art. 7	 An-
spruchskonkurrenz

Art. 7

1 Haben mehrere 
Personen für das 
gleiche Kind An-
spruch auf Famili-
enzulagen nach 
eidgenössischem 
oder kantonalem 
Recht, so steht der 
Anspruch in nach-
stehender Reihen-
folge zu:
a.	 der erwerbstäti-

gen Person;
b.	 der Person, 

welche die 
elterliche Sorge 
hat oder bis zur 
Mündigkeit des 
Kindes hatte;

c.	 der Person, bei 
der das Kind 
überwiegend 
lebt oder bis zu 
seiner Mündig-
keit lebte;

d.	 der Person, auf 
welche die 
Familienzula-
genordnung im 
Wohnsitzkanton 
des Kindes 
anwendbar ist;

e.	 der Person mit 
dem höheren 
AHV-pflichtigen 
Einkommen aus 
unselbstständi-
ger Erwerbstä-
tigkeit;
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Geltendes Recht Entwurf der 
Kommission NR

Stellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

f.	 der Person mit 
dem höheren 
AHV-pflichtigen 
Einkommen aus 
selbstständiger 
Erwerbstätig-
keit.

2 Richten sich die 
Familienzulagen-
ansprüche der 
erst- und der 
zweitanspruchsbe-
rechtigten Person 
nach den Familien-
zulagenordnungen 
von zwei verschie-
denen Kantonen, 
so hat die zweitan-
spruchsberechtigte 
Person Anspruch 
auf den Betrag, um 
den der gesetzliche 
Mindestansatz in 
ihrem Kanton höher 
ist als im anderen.

3 Die zweitan-
spruchsberechtigte 
Person ist verpflich-
tet, beim Vollzug 
der Betreuungszu-
lage im Sinne von 
Artikel 28 und 31 
ATSG mitzuwirken.
(siehe Art. 3 Abs. 1 
Bst. c; ...)
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Art. 16a
Die Familienaus-
gleichskassen 
können die Auszü-
ge der individuellen 
Konten der 
zweitanspruchsbe-
rechtigten Person 
zur Prüfung der 
Bezugsberechti-
gung der Betreu-
ungszulage einho-
len.
(siehe Art. 3 Abs. 1 
Bst. c; ...)
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3c Kapitel: Sta-
tistik
Art. 21j Art. 21j
1 Die Organe der 
Bundesstatistik 
erstellen nach dem 
Bundesstatistikge-
setz vom 9. Okto-
ber 1992 (BstatG)1 
und in Zusammen-
arbeit mit den Kan-
tonen harmonisierte 
Statistiken in den 
Bereichen der insti-
tutionellen familie-
nergänzenden 
Kinderbetreuung 
und der Politik der 
frühen Förderung 
von Kindern. 

1	 SR 431.01

1 Die Organe der 
Bundesstatistik 
erstellen nach dem 
Bundesstatistikge-
setz vom 9. Okto-
ber 1992 (BstatG)1 
und in Zusammen-
arbeit mit den Kan-
tonen harmonisierte 
Statistiken in den 
Bereichen der insti-
tutionellen familie-
nergänzenden 
Kinderbetreuung.
(siehe Titel, ...)

1	 SR 431.01

2 Die Kantone und 
Gemeinden stellen 
dem Bund in regel-
mässigen Abstän-
den folgende Anga-
ben zur Verfügung:

a.	 Angaben zu Art 
und Höhe der 
Subventionen 
und zur Mitfi-
nanzierung der 
institutionellen 
familienergän-
zenden Kinder-
betreuung 
durch Kantone, 
Gemeinden und 
Arbeitgeber
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b.	 und weitere 
statistische 
Angaben inner-
halb des Kan-
tonsgebiets zur 
Verfügung Mes-
sung von einer 
möglichen Kos-
tenverschie-
bung von den 
Kantonen auf 
den Bund und 
von deren Aus-
wirkungen auf 
die Haushalte 
der Familien 
dienen.

3 Die Kantone und 
Gemeinden stellen 
die Angaben nach 
Absatz 2 in stan-
dardisierter Form 
zur Verfügung.
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5. Kapitel: Ver-
hältnis zum eu-
ropäischen 
Recht

Art. 24	 Art. 24 Art. 24 Art. 24
1 In Bezug auf Per-
sonen, für die die 
Rechtsvorschriften 
der sozialen Sicher-
heit der Schweiz 
oder eines oder 
mehrerer EU-Mit-
gliedstaaten gelten 
oder galten und die 
Staatsangehörige 
der Schweiz oder 
eines EU-Mitglied-
staates sind, auf 
Flüchtlinge oder 
Staatenlose mit 
Wohnort in der 
Schweiz oder ei-
nem EU-Mitglied-
staat sowie auf die 
Familienangehöri-
gen und Hinterlas-
senen dieser Per-
sonen sind auf die 
Leistungen im Gel-
tungsbereich des 
vorliegenden Ge-
setzes folgende 
Erlasse in der für 
die Schweiz ver-
bindlichen Fassung 
von Anhang II, 
Abschnitt A, des 
Abkommens vom 
21. Juni 1999 zwi-
schen der Schwei-
zerischen Eidge-
nossenschaft

e-parl 04.11.2025 14:26



-  25  -

Geltendes Recht Entwurf der 
Kommission NR

Stellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

einerseits und der 
Europäischen Ge-
meinschaft und 
ihren Mitgliedstaa-
ten andererseits 
über die Freizügig-
keit (Freizügigkeits-
abkommen) an-
wendbar:
a.	 Verordnung 

(EG) Nr. 
883/2004;

b.	 Verordnung 
(EG) Nr. 
987/2009;

c.	 Verordnung 
(EWG) Nr. 
1408/71;

d.	 Verordnung 
(EWG) Nr. 
574/72.

2 In Bezug auf Per-
sonen, für die die 
Rechtsvorschriften 
der sozialen Sicher-
heit der Schweiz, 
Islands, Norwegens 
oder Liechtensteins 
gelten oder galten 
und die Staatsan-
gehörige der 
Schweiz, Islands, 
Norwegens oder 
Liechtensteins sind 
oder die als Flücht-
linge oder Staaten-
lose Wohnort in der 
Schweiz oder auf 
dem Gebiet Is-
lands, Norwegens 
oder Liechtensteins 
haben, sowie auf
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die Familienange-
hörigen und Hinter-
lassenen dieser 
Personen sind auf 
die Leistungen im 
Geltungsbereich 
des vorliegenden 
Gesetzes folgende 
Erlasse in der für 
die Schweiz ver-
bindlichen Fassung 
von Anlage 2 zu 
Anhang K des 
Übereinkommens 
vom 4. Januar 1960 
zur Errichtung der 
Europäischen 
Freihandelsassozi-
ation (EFTA-Über-
einkommen) an-
wendbar:
a.	 Verordnung 

(EG) Nr. 
883/2004;

b.	 Verordnung 
(EG) Nr. 
987/2009;

c.	 Verordnung 
(EWG) Nr. 
1408/71;

d.	 Verordnung 
(EWG) Nr. 
574/72.
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3 Der Bundesrat 
passt die Verweise 
auf die in den Ab-
sätzen 1 und 2 
aufgeführten 
Rechtsakte der 
Europäischen Uni-
on jeweils an, wenn 
eine Anpassung 
des Anhangs II des 
Freizügigkeitsab-
kommens und der 
Anlage 2 zu An-
hang K des EF-
TA-Übereinkom-
mens beschlossen 
wurde.
4 Die Ausdrücke 
«Mitgliedstaaten 
der Europäischen 
Union», «Mitglied-
staaten der Euro-
päischen Gemein-
schaft», «Staaten 
der Europäischen 
Union» und «Staa-
ten der Europäi-
schen Gemein-
schaft» im 
vorliegenden Ge-
setz bezeichnen 
die Staaten, für die 
das Freizügigkeits-
abkommen gilt.

5 Die Absätze 1, 2 
und 4 gelten nicht 
für die Betreuungs-
zulage, sofern die 
Kinder in einem 
EU- oder in einem 
EFTA-Staat betreut 
werden.

5 Streichen 5 Festhalten
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2. Bundesgesetz 
über die Familien-
zulagen in der 
Landwirtschaft 
(FLG)1

1	 SR 836.1

2. ... 2. ...

3. Gemeinsame 
Bestimmungen
Art. 9	 Kinder- 
und Ausbildungszu-
lagen

Art. 9 	

1 Zum Bezug von 
Kinder- und Ausbil-
dungszulagen nach 
Artikel 3 Absatz 1 
FamZG berechti-
gen Kinder nach 
dessen Artikel 4 
Absatz 1.
2 Die folgenden 
Bestimmungen des 
FamZG mit ihren 
Abweichungen vom 
ATSG gelten sinn-
gemäss:

2 ...

a.	 Artikel 6 (Verbot 
des Doppelbe-
zugs);

b.	 Artikel 7 (An-
spruchskonkur-
renz);

c.	 Artikel 8 (Famili-
enzulagen und 
Unterhaltsbei-
träge);

d.	 Artikel 9 (Aus-
zahlung an 
Dritte);

e.	 Artikel 10 (Aus-
schluss der 
Zwangsvollstre-
ckung).
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f.	 Artikel 16a 
(Prüfung der 
Bezugsberechti-
gung).

(siehe Art. 3 Abs. 1 
Bst. c FamZG; ...)
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3. Bundesgesetz 
über die Alters- 
und Hinterlasse-
nenversicherung 
(AHVG)1

1	 SR 831.10

Art. 50a	     Daten-
bekanntgabe

Art. 50a 	

1 Sofern kein über-
wiegendes Privatin-
teresse entgegen-
steht, dürfen 
Organe, die mit der 
Durchführung, der 
Kontrolle oder der 
Beaufsichtigung 
der Durchführung 
dieses Gesetzes 
betraut sind, Daten 
in Abweichung von 
Artikel 33 ATSG 
bekannt geben:

1 ...

a.	 anderen mit der 
Durchführung 
sowie der Kont-
rolle oder der 
Beaufsichtigung 
der Durchfüh-
rung dieses 
Gesetzes be-
trauten Orga-
nen, wenn die 
Daten für die 
Erfüllung der 
ihnen nach 
diesem Gesetz 
übertragenen 
Aufgaben erfor-
derlich sind;
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b.	 Organen einer 
anderen Sozial-
versicherung, 
wenn sich in 
Abweichung 
von Artikel 32 
Absatz 2 ATSG 
eine Pflicht zur 
Bekanntgabe 
aus einem Bun-
desgesetz er-
gibt;

bbis.	 Organen 
einer anderen 
Sozialversiche-
rung und weite-
ren Stellen oder 
Institutionen, 
die zur Verwen-
dung der AHV- 
Nummer be-
rechtigt sind, 
wenn die Daten 
für die Zuwei-
sung oder Veri-
fizierung dieser 
Nummer erfor-
derlich sind;

bbter.	 den für den 
Betrieb der 
zentralen Da-
tenbank zur 
Beurkundung 
des Personen-
standes oder für 
die Führung des 
Informations-
systems für den 
Ausländer- und 
den Asylbereich 
zuständigen 
Stellen, wenn 
die Daten für

e-parl 04.11.2025 14:26



-  32  -

Geltendes Recht Entwurf der 
Kommission NR

Stellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Ständerat Kommission des Nationalrates

	 die Zuweisung 
oder Verifizie-
rung dieser 
Nummer erfor-
derlich sind;

bquater.	 den Famili-
enausgleichs-
kassen zur 
Durchführung 
der Betreuungs-
zulage; 

(siehe Art. 3 Abs. 1 
Bst. c FamZG; ...)

c.	 den Organen 
der Bundessta-
tistik, nach dem 
Bundesstatistik-
gesetz vom 9. 
Oktober 1992;

cbis.	den kantonalen 
Krebsregistern 
und dem Kin-
derkrebsregis-
ter, nach dem 
Krebsregistrie-
rungsgesetz 
vom 18. März 
2016;

d.	 den Strafunter-
suchungsbehör-
den, wenn die 
Anzeige oder 
die Abwendung 
eines Verbre-
chens die Da-
tenbekanntgabe 
erfordert;
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dbis.	 dem Nach-
richtendienst 
des Bundes 
(NDB) oder den 
Sicherheitsor-
ganen der Kan-
tone zuhanden 
des NDB, wenn 
eine konkrete 
Bedrohung der 
inneren oder 
äusseren Si-
cherheit nach 
Artikel 19 Ab-
satz 2 des 
Nachrichten-
dienstgesetzes 
vom 25. Sep-
tember 2015 
gegeben ist;

e.	 bis Abs. 7: ...
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Entwurf der Kommission für 
Wissenschaft, Bildung und 
Kultur des Nationalrates

vom 8. Dezember 2022

2

Stellungnahme 
des Bundesrates

vom 15. Februar 2023

Nichteintreten
(siehe Entwurf 1: Art. 1 
Abs. 2 Bst. b - d, ...)

Beschluss 
des Nationalrates

vom 1. März 2023

Eintreten und 
Zustimmung zum 
Entwurf der Kom-
mission, wo nichts 
vermerkt ist

Beschluss 
des Ständerates 

vom 11. Dezember 2024

Nichteintreten

Beschluss 
des Nationalrates

vom 6. Mai 2025

Festhalten am 
Beschluss 
des Nationalrates, 
wo nichts vermerkt 
ist

Beschluss 
des Ständerates

vom 11. September 2025

Eintreten und 
Zustimmung zum 
Beschluss des National-
rates, wo nichts 
vermerkt ist

Anträge der Kommission für 
Wissenschaft, Bildung und Kultur 
des Nationalrates

vom 24. Oktober 2025

Zustimmung zum Beschluss des 
Ständerates, wo nichts vermerkt ist
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Bundesbe-
schluss  
über die Unter-
stützung der 
familienergän-
zenden Kinder-
betreuung und 
der Kantone in 
ihrer Politik der 
frühen Förde-
rung von Kin-
dern

vom ...

Die 
Bundesversammlung 
der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 
167 der Bundesver-
fassung1, 
gestützt auf Artikel 14 
Absatz 1 des Bundes-
gesetzes über die 
Unterstützung der 
familienergänzenden 
Kinderbetreuung und 
der Kantone in ihrer 
Politik der frühen 
Förderung von Kin-
dern (UKibeG) vom 
…2, 
nach Einsicht in den 
Bericht der Kommissi-
on für Wissenschaft, 
Bildung und Kultur 

1	 SR 101
2	 SR …

Bundesbe-
schluss über 
die Unterstüt-
zung der insti-
tutionellen 
familienergän-
zenden Kinder-
betreuung
(siehe Entwurf 1 Titel, 
...)

Bundesbe-
schluss
über die Unter-
stützung der 
institutionellen 
Kinderbetreu-
ung und ...

... 
 
 
gestützt auf Artikel 14 
Absatz 1 des Bundes-
gesetzes über die 
Unterstützung der 
institutionellen familie-
nergänzenden Kinder-
betreuung (UKibeG) 
vom …1,
(siehe Entwurf 1 Titel, 
...)

1	 SR …
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des Nationalrates vom 
14. Dezember 20223 
und in die Stellung-
nahme des Bundesra-
tes vom 15. Februar 
20234,
beschliesst:

Art. 1

1 Für die Programm-
vereinbarungen zur 
Weiterentwicklung der 
familienergänzenden 
Kinderbetreuung und 
für Massnahmen der 
Kantone zur Weiter-
entwicklung ihrer 
Politik der frühen 
Förderung von Kin-
dern (3. Abschnitt 
UKibeG) wird für die 
Dauer von vier Jahren 
ab Inkrafttreten des 
UKibeG ein Verpflich-
tungskredit von höchs-
tens 224 Millionen 
Franken bewilligt.

3	 BBl 2023 595
4	 BBl 2023 598

Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1

∇   Ausgabenbremse 
(Abs. 1)
(Das qualifizierte Mehr 
wurde erreicht)

∇   Ausgabenbremse 
(Abs. 1)
(Das qualifizierte Mehr 
wurde erreicht)

Mehrheit Minderheit  
(Marti Min Li, Alijaj, 
Baumann,  
Brenzikofer, Brizzi, 
Piller Carrard,  
Prelicz-Huber,  
Rosenwasser)

1  ... 
                      ... zur 
Weiterentwicklung der 
institutionellen Kinder-
betreuung ... 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
          ... ein Verpflich-
tungskredit von höchs-
tens 200 Millionen 
Franken bewilligt.

1  Für die Programm-
vereinbarungen zur 
Weiterentwicklung der 
institutionellen Kinder-
betreuung (3. Ab-
schnitt UKibeG) ... 
 
(siehe Entwurf 1 Titel, 
...) 
 
 
 
 
 
          ... ein Verpflich-
tungskredit von höchs-
tens 100 Millionen 
Franken bewilligt.

1  ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ... ein Verpflich-
tungskredit von höchs-
tens 156 Millionen 
Franken bewilligt.
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2 Die jährlichen Zah-
lungskredite werden 
im Voranschlag aufge-
nommen.

Art. 2
Dieser Beschluss 
untersteht nicht dem 
Referendum.
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